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ihre Zusammenarbeit bei der Erhaltung nnd Bewirtschaftung von Fischereitätigkeiten nnd die Durchsetzung der Fischerei-
der lebenden Ressourcen des Meeres im Einklang mit den im vorschriften zu verbessern. mit hohem Vorrang zu _ 
Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen" niederge- stOtzen, so auch durch die Gewährung von tinanzie11er 
legten völkerrechtlichen Bestimmungen zu verstärken, und/oder technischer Hilfe; 

unter Hinweis auf die von der Konferenz der Vereinten 
Nationen Ober Umwelt nnd Entwicklnng verabschiedete Agen
da 21'. insbesondere deren Kapitel 17. betreffend die nach
haltige Nutzung nnd Erhaltung der lebenden Meeres.teswurcen 
von Gebieten im Bereich nationaler Hoheitsbefugnisse. 

sowie unter Hinweis auf das von der Weltkonferenz Ober 
die bestandflihige Entwicklnng der kleinen Inselstaaten unter 
den Entwicklungs1llndern verabschiedete Aktionsprogramm 
für die bestandflihige Entwicklnng der kleinen Inselstaaten 
unler den Entwicklnngs1ändem34

, insbesondere dessen Kapitel 
IV; betreffend die nachhaltige Nutzung und Erhaltung der 
KOsten- und Meeresressourcen von Gebieten im Bereich 

. nationaler Hoheitsbefugnisse, 

feststellend, daß die internationale Gemeinschaft in der Rio
Erk1lIrnng über Umwelt und Entwicklung'" anerkannt hat, daß 
der besonderen Situation und den besonderen BedOrfnissen der 
Entwicklungsländer. insbesondere der am wenigsten entwik
kelten Länder und der Länder. deren Umwelt am stärksten 
gefilhrdet ist, hesonderer Vorrang geschenkt werden sollte, 

zutiefst besorgt Ober die schi!dlichen Auswirknngen der 
nichtgenehmigten FISCherei in Zonen des nationalen Hoheits
hereichs. woher der größte Thil der weltweit gefangenen 
Fische stammt. auf die nachhaltige Nutzung der Fischereire&
sourcen der Welt sowie auf die Ernährungssicherheit und die 
Volkswirtschaften zahlreicher Staaten. insbesondere der Ent
wicklungs1änder. 

in Bekriiftigung der Rechte nnd Pflichten der KOstenstaa
ten, im Bink1ang mit dem Völkerrecht, wie im SeerechtsOber
einkommen der Vereinten Nationen niedergelegt, dafür zu 
sorgen, daß geeignete MaßnaIunen zur Erhaltung nnd Bewirt
schaftung der lebenden Ressourcen in den Zonen im Bereich 
ihrer nationalen Hoheitsbefugnisse ergriffen werden, 

Kenntnis nehmend von den Erörterungen. die in jOngster 
Zeit auf internationaler, reglooaIer nnd subregionaler Ebene 

. üher Fischereierhaltungs- und -bewirtschaftungsmaßnaIunen 
sowie über deren Biabaltung nnd Durchsetzung gefllhrt wur· 
den, 

1. fordert die Staaten atif, im Einklang mit ihren Ver
pflichtungen nach dem Völkerrecht, wie im SeerechtsOberein
kommen der Vereinten Nationen niedergelegt, die Verant· 
wortung dafür zu Obernehmen, durch entsprechende Maß. 
nahmen sicherzustellen. daß ein FISChereifabrzeug. das 
berechtigt ist, ihre Flagge zu fllhren. nur dann in Zonen des 
nationalen Hoheitsbereichs anderer Staaten fischt, wenn es 
dazu eine ordnungsgemäße Genehmigung der zuständigen 
Behörden des betreffenden KOstenstaats oder der betreffenden 
KOstenstaaten erhalten hat; eine solche genehmigte FlScherei
llitigkeit ist im Einklang mit den in der Genehmignng nieder
gelegten Bedingnngen auszuOben; 

2. fordert die Entwicklungsbilfeorganisationen auf, die 
Anstrengungen, welche die KOstenstaaten nnter den Entwick
lungs1ändern. insbesondere die am wenigsten entwickelten 
Länder und die k1einen Inselstaaten nnter den Entwicklungs
llindem, unternehmen. um die Überwachnng nnd Kontrolle 

3. ersuchtden GeneralBekretII. die Aufmerksamkeit aller 
Mitglieder der internationalen Gemeinschaft, der 7J1llfI!ndlgen 
zwischenstaatlichen Organisationen, der Organisationen und 
Organe des Systems der Vereinten Nationen, der regionalen 
und subreglonaJen Fischereiorgane und der zustlindigen nicht
staatlichen Organisationen auf diese Resolution zu lenken: 

4. ersucht den Generalsekretär ll14fJenlem, der General
versammlung auf ihrer fUnfzigsten 'llIgung und danach 
entsprechend den Beschlilssen der Versammbmg einen Bericht 
über die ergriffenen Maßnahmen und über die bei der Durch
filhrung dieser Resolution aufgelletenen Probleme vorzulegen. 
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491l17. Cberelnlmmmen flber die blologlsehe VIeJfaIt 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf das Übereinkommen über die biologi
sche Vielfalt"". 

sowie unter Hinweis auf die Agenda 21'. insbesondere 
deren KapitellS über die Erhaltung der biologischen VieJfa1t 
und die damit 7J' sam lMohlingenden Kapitel, 

:r.ulieftt besorgt über den anhaltenden Verlust an biologi
scher Vielfalt in der ganzen Welt und auf der Grundlage der 
Bestimmnogen des Oiiereinkmnmens erneut erklllrend, daß sie 
für die Erhaltung der biologischen Vtelfalt und die bestand
flihige Nutzung ihrer Bestandteile sowie die ausgewogene und 
gerechte Aufteilung der sich aus der Nutzung der genetischen 
Ressourcen ergebenden Vorteile eintritt, 

1. begrtqJt das rasche 1nIaaftlleten des Übereinkommens 
über die biologische Vielfalt und die Einberufung der ersten 
'llIgung der Konferenz der VerJragsparteien des Überein
kommens Ober die biologische Vielfalt, das vom 28. Novem
ber bis 9. Dezember 1994 in Nassau abgehalten wurde: 

2. bittet den Exekutivsekre1lir des Übereinkommens über 
die biologische Vielfalt, der Kmnmission für bestanrlflibige 
Entwicklung als Beitrag zu der Arbeit ihrer dritten 'llIgung die 
Ergebnisse der ersten 'llIgung der Konferenz der Vertrags
parteien des Übereinkommens zur VerfOgung zu stellen; 

3. fordert diejenigen Staaten, die das Übereinkommen 
bislang noch nicht ratifiziert haben. atif, ihre innerstaatlichen 
Verfahren zur Ratifikation, Annabme beziehungsweise Geneh
migung zu beschleunigen; 

4. beschließt. auf ihrer fUnfzigsten 'llIgung unter dem 
Punkt ·Umwelt nnd bestandfIIhige Entwicklung" den Stand der 
UmSetzung des Übereinkommens zu prOfen, und bittet den 
Exekutivselaetllr des Übereinkommens, über die Kommission 
für bestanrIfli!tig Entwicklung und den Wirtschafts- und 
Sozia1rat über die Ergebnisscl der ersten 'llIgung der Konferenz 
der Vertragsparteien des Übereinkommens Bericht zu er-

statten. 92. Plenarsltvmg 
19. D~er 1994 




